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sofern diese Informationen regionalisiert werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 9.6.2010, 9 

A 20108, DVBI 2011, 36). 

Der Klager hat weiter vorgebracht, dass sich auf der A 96 der Verkehr bereits 

jetzt stauen wOrde und die Lage sich in den nachsten Jahren aufgrund der Ver­

kehrszunahme noch verschlimmern wOrde, sodass die Verkehrsteilnehmer auf 

die neue Ortsumfahrung fahren wOrden, dann aber via Wel.!.ling auf die A 96 zu­

rOckkehrten, um dem Stau an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen zu entge­

hen. Deswegen kame es durch die Ortsumfahrung zu keiner bzw. einer geringe­

ren En~lastung fOr Wel.!.ling. Hierzu fOhrte Prof. Dr. Kurzak in der mOndlichen Ver­

handlung Oberzeugend aus, dass die A 96 sechsstreifig ausgebaut werden solle. 

Dies sei ihm bekannt gewesen, sodass er bei seiner Prognose von diesem Aus­

bau - und damit von einer Abnahme der Staus auf der A 96 - ausgegangen sei. 

Nach Auffassung des Gerichts war es gerechtfertigt, den sechsstreifigen Ausbau 

zu berOcksichtigen, auch wenn es diesbezOglich bisher nur einen haushaltsrecht­

lichen Vorentwurf gibt, da zum einen dieser Ausbau bereits planfestgestellt ist, es 

jetzt nur noch um Larmschutzmal.!.nahmen geht, zum anderen aber auch auf­

grund der Anmeldung ais "unvorhergesehener Bedarf' davon auszugehen ist, 

dass dieser Larmschutz zumindest bis zum Prognosejahr 2025 realisiert werden 

kann. 

Zu anderen - geplanten - Routen, insbesondere dem Bau der Verbindung von 

Weilheim Ober die B 2 zur A 96, Anschlussstelle Gilching, die nach Auffassung 

der Klager bereits zu einer ausreichenden Entlastung der Ortsdurchfahrt WeBling 

fOhren wOrden, hat Herr Prof. Dr. Kurzak klargestellt, dass von den fOr WeBling 

relevanten Verkehrsstrômen nur ca. 200 bis 300 Kfzl24 h auf derartige andere 

Routen ausweichen wOrden. 
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Zwar ist dem Klager zuzustimmen, dass die prognostizierte Verkehrsentlastung 

nur bei einem Rückbau der dann zur Ortsstrar..e abgestuften Ortsdurchfahrt von 

Wer..ling eintreten wird (siehe Verkehrsuntersuchung S. 10f.). Es liegen aber kei­

ne Anhaltspunkte vor, dass dieser Rückbau unterbleiben wird. lm Gegenteil hat 

die Beigeladene ein sehr grol?es Interesse an einer Verkehrsberuhigung in der 

Ortsmitte und sie hat dementsprechend auch schon im Dezember 2010 einen 

Planungsauftrag erteilt mit dem Ziel, die Stral?enraume 50 umzugestalten, dass 

der Widerstand für den Verkehr erhôht, gleichzeitig aber die Aufenthaltsqualitat 

verbessert wird. Angedacht sind nach Angaben der Beigeladenen Kreisel, redu­

zierte Kurvenradien und Strar..enbreiten sowie Anordnungen nach der Stral?en­

verkehrsordnung (Rechts-vor-links-Regelung, Geschwindigkeitsbeschrankun­

gen). Anhaltspunkte dafür, dass eine derartige Verkehrsberuhigung nicht môglich 

sein wird, die prognostizierte Verkehrsentlastung daher nicht eintreten wird, lie­

gen nicht vor. 

Auch der Einwand des Klagers, der Verkehr werde aufgrund Benzinverteuerun­

gen abnehmen, vermag keine Zweifel an der Verkehrsuntersuchung zu begrün­

den, da es sich bei der Untersuchung um eine Prognose handelt, der Unsicher­

heiten immanent sind. lm Übrigen kann es genauso sein, dass in Zukunft der 

Verkehr aufgrund von Elektroautos, Hybridfahrzeugen oder sonstigen alternati­

ven Antriebstechnologien zunehmen wird. Zudem hat Prof. Dr. Kurzak in der 

mündlichen Verhandlung erlautert, dass seinen Zahlungen zu entnehmen ist, 

dass die Menschen trotz extremer Preissteigerung nicht am Benzin, sondern an 

anderen Dingen sparen. So sei wahrend der wirtschaftlich schwierigen Lage der 

letzten beiden Jahre die Fahrleistung der Personenkraftwagen konstant geblie­

ben. 
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Zu den Ausführungen des Klagers, es sei die Einführung des 10-Minuten-Takts 

der S-Bahn geplant, sodass zusatzlicher Verkehr aufgrund von Pendlerstromen 

entstünde, hat die Beigeladene nachvollziehbar ausgeführt, dass allenfalls ein 

15-Minuten-Takt angedacht sei, diesbezüglich jedoch noch kein Verfahren einge­

leitet sei. lm Übrigen lehne sie zusatzliche Parkflachen ab, 50 dass sich die Ver­

kehrszunahme in Grenzen halten und es aufjeden Fall zu einer erheblichen Ent­

lastung des Orts Wel1ling durch die neue Ortsumfahrung kommen werde. 

Schliel1lich geht auch der Einwand des Klagers, eine Minderung des Wochen­

endausflugsverkehrs sei nur über die Slarkung des Ottentlichen Personennah­

verkehrs (OPNV) moglich, fehl, da der OPNV nicht Gegenstand des Planfeststel­

lungsverfahrerls ist (vgl. a. PFB S. 73). 

Nach alledem bestehen keine Zweifel an der Planrechtfertigung des Vorhabens. 

3. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss verstol1t nicht gegen Bestimmun­

gen des Habitatschutzes (§ 34 BNatSchG a.F.) 

3.1 FFH-Gebiet Nr. DE 7933-301 ("Schluifelder Moos und Bulachmoos"). 

Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beklagte auf Grund der FFH­

Vorprüfung davon ausgegangen ist, dass das planfestgestellte Vorhaben 

nicht geeignet ist, das FFH-Gebiet Schluifelder Moos erheblich zu beein­

trachtigen und daher insoweit keine FFH-Vertraglichkeitsprüfung durchge­

führt hat (vgl. § 34 Abs. 1 BNatSchG in der bis 28. Februar 2010 geltenden 

und hier mal1geblichen Fassung = a.F.). Die hiergegen gerichteten Einwande 

des Klagers, das Gebiet würde aufgrund von Grundwasserveranderungen 
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(a), Immissionen (b) oder wegen der Zerschneidungswirkungen für Amphi­

bien (c) erheblich beeintrachtigt, greifen nicht. 

a) Der Klager macht geltend, das Schluifelder Moos werde durch das Vorha­

ben vom Grundwasser abgeschnitten, da im Bereich der Grünfinker Stra­

~e ein Einschnitt bis zum oberflachennahen Grundwasserstockwerk erfol­

ge. Beklagter und Wasserwirtschaftsamt Weilheim haben dagegen in der 

mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass es sich nicht um 

einen Einschnitt, sondern um das Abtragen eines kleinen Hügelvor­

sprungs handelt, die Stra~e aber auch in diesem Bereich 4 m über dem 

Grundwasser verlaufen wird. Aufgrund dieser Topographie, die durch die 

vorgelegten Gelandemessungen belegt wurde, spielt es auch keine Rolle, 

dass der Gutachter des Vorhabenstragers, Udo Bosch, keine Bohrungen 

in der unmittelbaren Nahe der Grünsinker Stra~e durchgeführt hat. lm Üb­

rigen ist nach dem Gutachten Bosch vom 23. Marz 2006, das vom Was­

serwirtschaftsamt nicht beanstandet wurde, davon auszugehen, dass das 

FFH-Gebiet primar von Norden und Nordosten und damit allenfalls in un­

tergeordnetem Umfang aus dem Bereich der Grünsinker Stra~e gespeist 

wird, so dass negative Auswirkungen auf den Grundwasserdurchsatz und 

die Grundwasseramplitude nicht zu besorgen sind (vgl. S. 4, 8 des Gut­

achtens). Hinzu kommt, dass das Wasserwirtschaftsamt davon ausgeht, 

dass es sich im fraglichen Bereich um 50 genanntes Schichtwasser han­

delt, das hei~t um temporar und lokal begrenzt auftretendes Wasser, das 

auf weniger durchlassigen Schichten (z.B. Moranen) aufgestaut ist und 

das sich in der Regel oberhalb eines zusammenhangenden Grundwas­

servorkommens befindet. Von einer Grundwasser-Verbindung zum Schlui­

felder Moos kann daher nicht ausgegangen werden, 50 dass eine Beein­

trachtigung dieses Schutzgebiets vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim 
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ausgeschlossen wird (s. Schreibenvom 21.12.2009). Dem Wasserwirt­

schaftsamt kommt dabei ais einer zur Neutralitat verpflichteten staatlichen 

Behôrde aufgrund der speziellen Sachkunde und Erfahrung besonderes 

Gewicht zu. 

Auch qualitativ ist nicht von einer Veranderung des Grundwassers, etwa 

durch Streusalz oder Abrieb der Reifen, auszugehen. Zum einen ist - wie 

bereits ausgeführt - nicht davon auszugehen, dass das FFH-Gebiet von 

Osten her in nennenswertem Umfang mit Grundwasser versorgt wird, zum 

anderen enthalt der Planfeststellungsbeschluss zahlreiche Auflagen, um 

eine Verunreinigung des Grundwassers auch für den unwahrscheinlichen 

Fall auszuschlieBen, dass ein untergeordneter Wasserpfad von der Stra­

Bentrasse zum Schluifelder Moos besteht. So besagt die Auflage 3.2.2, 

dass die Machtigkeit des bewachsenen Oberbodens auf den BankeUen 

und Boschungen, auf denen eine Versickerung stattfindet, sowie in den 

Mulden zum Versickern des Niederschlagswassers mindestens 20 cm 

betragen muss. Speziell zum Schutz des Schluifelder Mooses ist in Aufla­

ge 3.2.3 festgesetzt, dass eine breitflachige Versickerung über standfeste 

BankeUe und bewachsene Boschungen mit einer Machtigkeit des be­

wachsenen Oberbodens im Boschungsbereich von mindestens 20 cm er­

folgen muss. Die Flache zwischen dem westlichen StraBenrand der St 

2068 neu und dem begleitenden Weg ist mit bewachsenem Boden mit ei­

ner Deckschicht von 30 cm Starke und einem kf-Wert von ca.10-6 mIs zu 

versehen. In Nr. 4.3.6 des Planfeststellungsbeschlusses ist weiter vorge­

sehen, dass zwischen Bau-km 2+850 und 3+050 zur sicheren Vermeidung 

des Eintrags von Schadstoffen und Auftausalzen ins Schluifelder Moos auf 

Sickerschachte zu verzichten ist und die Entwasserung dort in Abstim­

mung mit dem Wasserwirtschaftsamt über ein Mulden-Rigolensystem ge-
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wahrleistet werden muss. Insbesondere durch den bewachsenen Oberbo­

den wird eine Filterfunktion erreicht. lm Übrigen hat auch der Sachver­

standige Bosch festgestellt, dass hinsichtlich der Grundwasserqualitat kei­

ne Mehrbelastung durch erhôhten Schadstoffeintrag zu erwarten ist, 

Schadstoffe vielmehr abgebaut oder zurückgehalten werden (S. 8 des 

Gutachtens v. 23.03.2006). 

Hinsichtlich Verunreinigungen, die bei Unfallen insbesondere von Gefahr­

guttransportern entstehen kônnten, ist davon auszugehen, dass diesbe­

züglich rechtzeitig SofortmaBnahmen, z.B. zur Abkofferung, ergriffen wer­

den kônnen. Zudem ist in Auflage 3.2.3 des Planfeststellungsbeschlusses 

festgeschrieben, dass auf beiden Seiten der Zufahrt des Golfplatzes bis 

zum Bauende Schutzplanken der Aufhaltestufe H 1 gemaB RiStWag Kapi­

tel 6.3.3 Tab 4 ais Schutzeinrichtungen vorzusehen sind. lm Übrigen wer­

den durch die oben genannten Auflagen, insbesondere durch die Filterwir­

kung des Oberbodens, negative Auswirkungen auf das Schluifelder Moos 

ausgeschlossen (vgl. PFB Seite 61). 

b) Auch für eine Belastung des FFH-Gebiets DE 7399-301.02 durch Abgase 

oder Feinstaub liegen keine Anhaltspunkte vor. lm Erlauterungsbericht 

wurde auf den Seiten 33 ff. eine detaillierte Abschatzung der Abgasbelas­

tung im Hinblick auf Kohlenmonoxid, Stickoxid, Kohlenwasserstoffe, 

Schwefeldioxide, Staub, RuB, Benzol und Blei vorgenommen. Bezogen 

auf eine Entfernung von 200 m wurde festgestellt, dass der Stickstoffdi­

oxid-Wert (N02) viermal überschritten wird, wobei 18 Überschreitungen 

zulassig sind. Der PM10-Wert (Feinstaub) wird bei zulassigen 35 Über­

schreitungen 17mal überschritten. Vorbelastungen wurden dabei berück­

sichtigt. Da das FFH-Gebiet Schluifelder Moos mindestens 440 m und 
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damit doppelt so weit von der Trasse entfernt ist, kann nicht von einer er­

heblichen Beeintrachtigung ausgegangen werden. 

c) Soweit sich der Klagers darauf beruft, die Trasse würde zu einer erhebli­

chen Beeintrachtigung des FFH-Gebiets führen, da die Wanderwege von 

Springfrosch, Laubfrosch und Kamrnmolch zerschnitlen würden, ist das 

Schutzregime des FFH-Gebietsschutzes nicht berührt: 

Das FFH-Gebiet DE 7399-301.02 ist im Wesentlichen deckungsgleich mit 

dem Naturschutzgebiet Schluifelder Moos. Bezüglich Letzterem ist gemaB 

§ 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG a.F. für die Vertraglichkeit auf den Schutz­

zweck und die dazu erlassenen Vorschriften dieses Schutzgebiets abzu­

stellen. Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Schluifelder Moos 

vom 22. August 1986 enthalt zwar keine expliziten Angaben zum Amphi­

bienschutz. In § 3 Nrn. 3 und 4 der Verordnung sind jedoch ais Schutz­

zweck die Gewahrleistung des gegenwartigen Beziehungsgefüges der 

Lebensgemeinschaften und die typische floristische und faunistische Ar­

tenvielfalt und deren okologische Entwicklung sowie die Bewahrung der 

durch die Pflanzen- und Tierwelt bestimmten Eigenart des Gebietes ge­

nannt. Es ist davon auszugehen, dass auch der Erhalt der vorhandenen 

Amphibienarten zu dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes zahlt. So­

weit das FFH-Gebiet nicht mit dem Naturschutzgebiet übereinstimmt, ist 

gemaB § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG a.F. auf die Erhaltungsziele dieses 

Gebiets abzustellen. Dabei ist grundsatzlich auf den Standard­

Datenbogen abzustellen (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, 8 A 05.40050 

u.a., NuR 2010,355; BVe rwG , Urt. v. 12.3.2008, 9 A 3/06, BVerwGE 130, 

299; Urt. v. 17.1.2007,9 A 20/05, NVwZ 2007, 1054). Vorliegend ist von 
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den genannten Amphibienarten der Springfrosch ais "andere bedeutende 

Art" im Standard-Datenbogen aufgeführt. 

Allerdings beschrankt sich der FFH-Gebietsschutz nach der Rechtspre­

chung des Bundesverwaltungsgerichts grundsatzlich auf das FFH-Gebiet 

in seinen administrativen Grenzen. Sind dem Gebietsschutz des Art. 6 der 

Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensraume sowie 

der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL) unterfallende Vorkommen 

von Tierarten auf gebietsexterne Nahrungshabitate zwingend angewiesen, 

um in einem günstigen Erhaltungszustand zu verbleiben, 50 ist das FFH­

Gebiet im Regelfall des Art. 4 Abs. 1 Satz 1 FFH-RL falsch abgegrenzt. 

Dagegen ware es systemwidrig, die Nahrungshabitate losgelôst von der 

Gebietsabgrenzung ais durch die Erhaltungsziele des Gebiets mitumfasst 

zu behandeln (Urt. v. 14.4.2010, 9 A 5/08, NVwZ 2010, 1225). Das FFH­

Gebiet Schluifelder Moos wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht 

unmitlelbar berührt. 

Geschützt werden aber auch die Austauschbeziehungen zwischen FFH­

Gebieten und -Gebietsteilen, 50 dass auch Beeintrachtigungen derartiger 

Austauschbeziehungen, z.B. durch Unterbrechungen von Flugrouten und 

Wanderkorridoren, dem Schutzregime des Gebietsschutzes unterfallen 

(BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.). Derartige 

Austauschbeziehungen, die durch die geplante Trasse beeintrachtigt wer­

den kônnen, sind bezüglich des Schutzgebietes DE 7399-301.02 allenfalls 

im Hinblick auf das Gebiet DE 7399-371.01 denkbar. Selbst nach der vom 

Klager in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Karte zu den Wander­

bewegungen der genannten Amphibienarten bestehen aber Wanderbe­

ziehungen über die neue Trasse hinweg lediglich zwischen dem Waldge-
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bie! "Taxlei!en" einersei!s und dem Golfplatz bzw. dem Waldgebiet "Neu­

schlag" andererseits, die nich! Bes!andteil eines FFH-Gebiets sind. Zudem 

bestehen Wanderbewegungen vom bzw. zum Waldgebiet "Schluifelder 

Wald", das zwar zum Teil Bestandteil des FFH-Gebiets DE 7399-371.01 

ist, nicht dagegen aber das andere Ende der Wanderbewegungen, der 

Golfplatz. Aus dem geschützten Gebiet DE 7399-301.02 (Schluifelder 

Moos) wurden lediglich Wanderungen des Springfrosches dargelegt, die 

allerdings ebenfalls in kein geschütztes Gebiet, sondern in das Waldgebie! 

"Taxleiten" führen. Dami! handelt es sich nich! um geschützte Austausch­

beziehungen zwischen FFH-Gebieten oder -Gebietsteilen. 

Nach alledem kann insoweit eine erhebliche Beeintrachtigung des Gebiets 

"Schluifelder Moos" im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG a.F. ausge­

schlossen werden. 

lm Übrigen ware auch aufgrund des vorgesehenen Amphibienleit- und 

-durchlasssystems nicht von einer erheblichen Beeintrachtigung der Wan­

derbewegungen der Amphibien auszugehen. Der Klager macht insoweit 

geltend, dass die Durchlasse für Kammmoicheund Laubfrôsche nicht 

wirksam seien und beruft sich dabei auf ein Gutachten von amphitec­

bioConsult vom 20. Januar 2011. Der Beklagte geht dagegen basierend 

auf dem "Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen" des Bundesver­

kehrsministeriums aus dem Jahr 2000 davon aus, dass bei S!raBen, die 

nicht breiter ais 20 m sind (hier: 10 m), Durchlasse ausreichen, die - wie 

hier - 1 m x 0,75 m groB sind. Dieses Vorgehen ist gerichtlich nicht zu be­

anstanden. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Planfeststel­

lungsbehôrde bezüglich der Wirksamkeit derartiger Leit- und Durchlass­

systeme eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative ha! 
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(BVerwG, Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, 9 VR 9/07 u. 9 VR 

10/07, juris), d.h. gerichtlich kann nur überprüft werden, ob die auf fach­

gutachtlichen Stellungnahmen gestützten Annahmen im Einzelfall natur­

schutzfachlich vertretbar sind und nicht auf unzul1!nglichen oder ungeeig­

neten Bewertungsverfahren beruhen, die sich ais unzul1!ngliches oder gar 

ungeeignetes Mittel erweisen, um den gesetzlichen Anforderungen ge­

recht zu werden (BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 

12.8.2009, a.a.O., Urt. v. 18.3.2009, a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.). Bei 

zahlreichen Fragestellungen steht - wie hier - jeweils vertretbar natur­

schutzfachliche Einsch1!tzung gegen naturschutzfachliche Einsch1!tzung, 

oh ne dass sich eine gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Standards 

herauskristallisiert h1!tten. Wenn und solange die okologische Wissen­

schaft sich nicht ais eindeutiger Erkenntnisgeber erweist, fehlt es den Ge­

richten an der auf besserer Erkenntnis beruhenden Befugnis, eine natur­

schutzfachliche Einsch1!tzung der sachverst1!ndig beratenen Planfeststel­

lungsbehorde ais "falsch" und "nicht rechtens" zu beanstanden. Die An­

nahmen der Behorde sind vom Gericht vielmehr hinzunehmen. Eine na­

turschutzfachliche Meinung ist einer anderen Einsch1!tzung nicht bereits 

deshalb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil sie umfangreichere oder 

aufw1!ndigere Ermittlungen oder "strengere" Anforderungen für richtig h1!lt. 

Etwas anderes gilt erst, wenn sich diese Meinung ais allgemein anerkann­

ter Standpunkt der Wissenschaft durchgesetzt hat und die andere Ein­

sch1!tzung ais nicht mehr vertretbar gilt (BVerwG, Urt. v. 9.7.2008, a.a.O). 

Dass das oben genannte Merkblatt nicht mehr vertretbar ist, ist hier nicht 

ersichtlich. lm Übrigen ist das Gutachten von amphitec erst nach Erlass 

des Planfeststellungsbeschlusses erstellt worden und das dort zitierte 

Gutachten von Fuhrmann & Tauchert war selbst zum Zeitpunkt der münd-
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lichen Verhandlung noch nicht verbffentlicht. Diese Erkenntnisse kbnnen 

daher nicht berücksichtigt werden, weil maBgeblicher Zeitpunkt insoweit 

der Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ist (BVerwG, Urt. v. 9.6.2010, 

a.a.O.; Urt. v. 14.4.2010, NVwZ 2010, 1225; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.). 

SchlieBlich ist auch zu berücksichtigen, dass in der Auflage 3.3.3.5 des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 15. Februar 2010 festgeschrieben ist, 

dass - entsprechend dem oben genannten Merkblatt - im zweiten Jahr 

nach Fertigstellung und anschlieBend im vierten Jahr nach Fertigstellung 

die Wirksamkeit der Amphibienleiteinrichtungen und -durchlasse vom Vor­

habenstrager in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehbrde zu do­

kumentieren ist (Akzeptanzkontrolle). Für den Fall, dass bei dieser Akzep­

tanzkontrolle festgestellt wird, dass die Leiteinrichtungen und Durchlasse 

von den Tieren nicht ausreichend angenommen werden, ist in Nr. 7.1 des 

Beschlusses geregelt, dass sich die Planfeststellungsbehbrde die Ent­

scheidung über die Anordnung von weiteren MaBnahmen zur Aufrechter­

haltung des derzeitigen Erhaltungsstands der lokalen Population des 

Kammmoichs und des Springfrosches vorbehalt. Ein derartiges Monitoring 

und Risikomanagement ist grundsatzlich zulassig, um eine erhehliche Be­

eintrachtigung eines FFH-Gebiets auszuschlieBen (BVerwG, Urt. v. 

14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 17 .. 1.2007, a.a.O). Zwar 

ist in dieser Nr. 7.1 nicht geregelt, um welche MaBnahmen es sich im Ein­

zelnen handelt, dies wurde jedoch in der mündlichen Verhandlung konkre­

tisiert. Danach kommen insbesondere die Aufwertung von Landhabitaten 

und weitere Ersatzlaichgewasser in Betracht. Dass die geplanten bzw. 

spater zusatzlich hinzukommenden Ersatzlaichgewasser so ausgestaltet 

werden kbnnen, dass sie für die Amphibien geeignet sind und von diesen 
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auch akzeptiert werden, wurde von der hôheren Naturschutzbehôrde in 

der mündlichen Verhandlung glaubhaft dargelegt. 

Auch der Einwand, dass das Amphibienleit- und -durchlasssystem deswe­

gen unwirksam sei, weil es sich mit Wasser füllen kônne, ist unbegründet. 

Der Planfeststellungsbeschluss regelt insoweit in der Auflage 3.3.3.4, dass 

samtliche Amphibienleiteinrichtungen und -durchlasse jahrlich im Februar 

vor Beginn der Amphibienwanderung vom Vorhabenstrager auf bau liche 

Schaden und Funktionsbeeintrachtigungen zu überprüfen und gegebenen­

falls wieder funktionsfahig zu machen sind. Zudem wird einer Oberflutung 

des Durchlasssystems durch den Einbau von Drainagen entgegengewirkt 

(vgl. PFB Seite 137). 

3.2 FFH-Gebiet DE 7933-371 ("Eichenalleen und Walder um Meiling und Wel1ling") 

Auch die Einwendungen des Klagers bezüglich des Schutzes des Gebiets DE 

7933-371 sind unbegründet. Insbesondere wurde im Rahmen der FFH­

Vertraglichkeitsprüfung die Bestandsaufnahme ordnungsgemal1 durchgeführt (a), 

eine erhebliche Beeintrachtigung zu Recht nur für den Hirschkafer (vorsorglich) 

angenommen (b) und diesbezüglich fehlerfrei eine Abweichung erteilt (c). 

a) Der Klager rügt zu Unrecht, dass charakteristische Arten, der Eremit und der 

Heldbock, sowie der Kammmoich und der Hirschkafer vom Beklagten nicht 

ausreichend erfasst worden seien. 

Voraussetzung für eine ordnungsgemal1e FFH-Vertraglichkeitsprüfung ist 

grundsatzlich eine ausreichende Bestandserfassung und -bewertung der 

vom Projekt betroffenen mal1geblichen Bestandteile des FFH-Gebiets ein-
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schliel1lich des Erhaltungszustands (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.). 

Mal1gebliche - den Gegenstand der Vertraglichkeitsprüfung bildende - Ge­

bietsbestandteile sind dabei die Lebensraumtypen des Anhangs 1 der FFH­

RL, nach denen das Gebiet ausgewahlt worden ist, einschliel1lich der "darin 

vorkommenden charakteristischen Arten" (vgl. Art. 1 Buchst. e FFH-RL) so­

wie die Ar;ten des Anhangs Il der FFH-RL, die für die Gebietsauswahl be­

stimmend waren, sowie der in einem Vogelschutzgebiet vorkommenden in 

Anhang 1 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (VRL) aufgeführten oder in Art. 4 Abs. 2 VRL genannten Vogelar­

ten sowie Lebensraume. Lebensraumtypen und Arten, die im Standard­

Datenbogen nicht genannt sind, kënnen dagegen kein Erhaltungsziel des 

Gebiets darstellen und sind daher nicht zu .untersuchen (BayVGH, Urt. v. 

30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 13.5.2009; a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, 

a.a.O.; Urt. v.17.1.2007, 9A20/05, NVwZ2007, 1054). 

Bei der Bestandserfassung bedarf es allerdings keiner flachendeckenden 

Ermitllung des floristischen und faunistischen Gebietsinventars sowie der 

Habitatstrukturen. Vielmehr genügt die Erfassung und Bewertung der für die 

Erhaltungsziele mal1geblichen Gebietsbestandteile in einem solchen Um­

fang, dass die Einwirkungen des Projektes bestimmt und bewertet werden 

kënnen, wobei die "besten einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse" 

heranzuziehen sind. Hinsichtlich der Zuordnung zu Lebensraumtypen und 

der Bestandsbewertung hat die Behërde eine naturschutzfachliche Einschat­

zungsprarogative (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, 

a.a.O.). 

Erhaltungsziele sind vorliegend gemal1 dem Standard-Datenbogen für das 

FFH-Gebiet DE 7933-371 neben der Erhaltung oder Wiederherstellung der 
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Lebensraumtypen naturnahe Kalk-Trockenrasen, feuchte Hochstaudenfluren, 

Waldmeister-Buchenwald, mitteleurop~ischer Orchideen-Kalk-Buchenwald 

und Auenw~lder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior, die Arten 

Hirschk~fer, Kammmolch, Gelbbauchunke und Frauenschuh. 

Auch wenn diejenigen charakteristischen Arten zu den Erhaltungszielen ei­

nes Gebiets z~hlen, die in einem Lebensraumtyp vorkommen, der im Stan­

dard-Datenbogen genannt ist (s.o.), bedeutet dies nicht, dass aile in einem 

durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtyp vorkommenden charakteris­

tischen Arten speziell untersucht werden müssen, sondern nur diejenigen, 

deren Betroffenheit über die Prüfung des Lebensraums ais Ganzem nicht 

ad~quat erfasst werden (BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, 

a.a.O.). 

lm vorliegenden Fall wurden ais lebensraumtypische Charakterarten Kleiner 

Abendsegler, Bergmolch, Erdkrôte, Springfrosch, diverse Schmetterlinge so­

wie Grauspecht, Hohltaube, Kleiber, Sumpfmeise, Trauerschn~pper, Wald­

laubs~nger und Wespenbussard untersucht (vgl. PFB Seite 28 ff.). Dass die 

Betroffenheit noch weiterer charakteristischer Arten über die Prüfung des Le­

bensraums ais Ganzem nicht ad~quat erfasst wurde, wurde yom KI~ger nicht 

substantiiert dargelegt und ist auch sonst nicht erkennbar. Genauere Hinwei­

se auf diesbezügliche Vorkommen hat der KI~ger nicht gegeben, obwohl 

konkrete Angaben nach der Rechtsprechung erforderlich gewesen w~ren 

(vgl. BVerwG, Urt. v. 9.6.2004, 9 A 11/03, NVwZ 2004, 1486). 

Insbesondere Eremit und Heldbock waren, da sie nicht im Standard­

Datenbogen des FFH-Gebiets DE 7933-371 aufgeführt sind, nach dem oben 

Gesagten nicht zu untersuchen, zumal davon auszugehen ist, dass diese Ar-
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ten in den hier dominierenden Buchenwaldern keine Vorkommensschwer­

punkte haben (vgl. PFB Seite 31). Dafür spricht auch, dass bei den Untersu­

chungen zum Hirschkafer zahlreiche andere Kaferarten, offenbar aber keine 

Eremiten oder Heldbocke gefunden wurden(vgl. Anhang 2 zu Unterlage 8.5). 

Vom Klager wurde auch lediglich geltend gemacht, die beiden Arten hatten 

Indikatorfunktion für den Hirschkafer. Da diesbezüglich aber eine erhebliche 

Beeintrachtigung unterstellt wurde, ist nicht erkennbar, welchen Erkenntnis­

gewinn weitere Untersuchungen von Eremit und Heldbock gebracht hatten. 

Auch hinsichtlich des Kammmoichs sind die Untersuchungen nach Auffas­

sung des Gerichts im Hinblick auf die oben genannte Rechtsprechung aus­

reichend. lm Gegensatz zur Auffassung des Klagers erfolgte 1994 eine 

Laichplatzkartierung. Zudem fanden 1998 zwei Begehungen statt sowie 1999 

und 2000 Nachuntersuchungen. Die Wanderbewegungen wurden 1999 und 

noch einmal 2008 untersucht. Unabhangig davon, ob der Managementplan 

vom April 2010, auf den sich der Klager beruft, weitergehende bzw. andere 

Erkenntnisse liefert, war dieser nicht zu berücksichtigen, da nach der Recht­

sprechung für die heranzuziehenden Erkenntnisse der Zeitpunkt des Erlas­

ses des Planfeststellungsbeschlusses, hier also der 15. Februar 2010, mal1-

geblich ist (s.o. II. 3.1 c). 

Ob der Hirschkafer umfassend untersucht wurde, kann an dieser Stelle da­

hingestellt bleiben, da diesbezüglich vom Beklagten eine erhebliche Beein­

trachtigung unterstellt wurde, diese Frage insoweit erst bei der Prüfung der 

Abweichung (c) relevant wird. 

b) Entgegen der Auffassung des Klagers hat der Beklagte auch nicht die Beein­

trachtigungen des FFH-Gebiets DE 7933-371 durch das geplante Vorhaben 
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unterschatzt. Mal:!.geblich ist insoweit gemal:!. § 34 Abs. 2 BNatSchG a.F., ob 

das Projekt zu erheblichen Beeintrachtigungen des Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele mal:!.geblichen Bestandteilen führen kann. 

Dass hinsichtlich der insoweit mal:!.geblichen Arten (5.0. a) das Kollisionsrisi­

ko - wie vom Klager behauptet - falsch beurteilt oder die Zerschneidungswir­

kung unterschatzt wurde, ist nicht ersichtlich. Für den Hirschkafer wurde eine 

erhebliche Beeintrachtigung unterstellt, die Amphibien kônnen das Leit- und -

durchlasssystem nutzen, von dessen Wirksamkeit nach dem oben Gesagten 

(11.3.1.c) auszugehen ist. Dass der Kleine Abendsegler, der Wespenbussard 

oder die Hohltaube nicht zu den besonders kollisionsgefahrdeten Arten zah­

len (vgl. Unterlage 8.5, Seite 15 ft.), wurde vom Klager nicht hinreichend 

konkret bestritten. lm Übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass es im Rah­

men des Habitatschutzes nicht um den Schutz einzelner Individuen geht, 

sondern um den Schutz der jeweiligen Art vor Einflüssen, die sich langfristig 

auf die Verbreitung und Grô(!,e der Population auswirken kônnen (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.). Dafür bestehen hier keine Anhaltspunkte. 

Auch der Vorwurf, die Stickstoft- und Feinstaubbelastung einschliel:!.lich der 

Vorbelastung sei nicht berücksichtigt worden, ist unzutreftend, da eine dies­

bezügliche Abschatzung im Erlauterungsbericht (Seite 34a) enthalten ist (vgl. 

oben II. 3.1 b). Der landespflegerische Begleitplan (Unterlage 8.1, Seite 37) 

führt dementsprechend aus, dass die Grenzwerte nicht erreicht werden. 

c) Die Planfeststellungsbehôrde konnte auch für den Hirschkafer eine Abwei­

chung nach § 34 Abs. 3 und 5 BNatSchG a.F. zulassen. Nach dieser Vor­

schrift darf ein Projekt, bei dem eine erhebliche Beeintrachtigung bejaht wird, 

nur zugelassen oder durchgeführt werden, soweit es aus zwingenden Grün-
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den des überwiegenden ëffentlichen Interesses, einschlieBlich solcher sozia-

1er oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den 

mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Weiter ist für eine Ab­

weichung Voraussetzung, dass die zur Sicherung des Zusammenhangs des 

Europaischen ëkologischen Netzes "Natura 2000" notwendigen MaP..nahmen 

vorgesehen werden. 

Eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets DE 7933-371 hinsichtlich 

des Hirschkafers kann hier allenfalls in dem Bereich angenommen werden, in 

dem die StaatsstraP..e zwischen den Gebietsteilen 7933-371.02 und 7933-

371.03 hindurchführt. Es ist insoweit allerdings fraglich, ob dieser Abschnitl 

im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprüfung überhaupt relevant ist, da in die­

sem Bereich bereits eine StaatsstraBe besteht (St 2068), die nicht baulich 

verandert wird. Das Planfeststeliungsverfahren umfasst dieses StraBenstück 

nicht und es ist lediglich damit zu rechnen, dass sich das Verkehrsaufkom­

men auf dieser Teilstrecke aufgrund der neuen Ortsumfahrung um 10 % er­

hëht. Letzlendlich kann aber dahingestellt bleiben, ob derartige mitlelbare 

Auswirkungen eines Projekts im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprüfung 

bzw. der Ausnahmeprüfung relevant sind, da der Beklagte insoweit eine er­

hebliche Beeintrachtigung des Hirschkafers unterstellt hat und die Voraus­

setzungen für eine Abweichung vorliegen: 

Zwingende Gründe des überwiegenden ëffentlichen Interesses im Sinne von 

§ 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG a.F. sind hier zu bejahen. Damit sich diese 

Gründe gegenüber dem Belang des Gebietsschutzes durchsetzen kënnen, 

müssen keine Sachzwange vorliegen, denen niemand ausweichen kann, 

sondern erforderlich ist lediglich ein durch Vernunft und Verantwortungsbe-
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wusstsein geleitetes staatliches Handeln (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.3.2008, 

a.a.O.; Urt. v. 15.1.2004, 4 A 11/02, NVwZ 2004, 732). Insbesondere die 

Entscharfung von bestehenden innerortlichen Unfallschwerpunklen und die 

Minderung von schadlichen Larm- und Abgasbeeinlrachtigungen zu Gunslen 

der Anwohner einer Ortsdurchfahrt zahlen zum Schutz der menschlichen 

Gesundheil und slellen daher ein zwingendes überwiegendes offentliches In­

teresse dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.). 

Vorliegend kann ein derartiges zwingendes Interesse bejahl werden, da die 

Ortsdurchfahrt von Wel1ling um etwa 50 % entlastet wird. Es kann dabei da­

hingestellt bleiben, ob diese Verkehrsminderung - wie vom Klager behauptet 

- aufgrund des verbleibenden Verkehrs akustisch überhaupt wahrgenommen 

werden kann, da auf jeden Fall eine erhebliche Abgasreduzierung vorliegt 

und auch eine Zunahme der Verkehrssicherheit bei einer derartigen Ver­

kehrsabnahme na ch allgemeiner Erfahrung (vgl. BVerwG, Urteil v. 

12.3.2008, a.a.O.) zu bejahen ist. Dem Klager ist es auch nicht gelungen, die 

Verkehrsprognose zu erschüttern (vgl. oben 11.2). 

Es liegt auch keine anderweitige zumutbare Losung im Sinne von § 34 

Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG a.F. vor. Insbesondere ste lit die "Nullvariante" keine 

derartige Lôsung dar, da im vorliegenden Fall ein zwingendes überwiegen­

des offentliches Interesse insbesondere in Gestalt des Gesundheitsschutzes 

gegeben ist. Wenn derartige zwingende Gründe für das Vorhaben streiten, 

ste lit sich nicht mehr die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt verzichlet 

werden kann. Ebenso wenig stellt eine Planungsvariante, die auf ein "ande­

res Projekt" hinauslauft, wie z.B. eine Umfahrung im Osten von Wel1ling, ei­

ne zumutbare Alternative dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.; 

BVerwG, Urt. v. 15.1.2004, a.a.O.). Die anderen Trassenvarianlen für eine 
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Westumfahrung sind dagegen fOr das FFH-Gebiet mindestens genauso be­

lastend (vgl. PFB Seite 113 ft.). 

SchlieBlich sind auch die notwendigen MaBnahmen zur Sicherung des Zu­

sammenhangs des europaischen okologischen Netzes "Natura 2000" vorge­

sehen (§ 34 Abs. 5 BNatSchG a.F.): 

Ais derartige KoharenzsicherungsmaBnahmen für den Hirschkafer sind in 

den Teilgebieten 7933-371.02 und 7933-371.03 insbesondere der Bau von 

Mulmmeilern mit Zustands- und Funktionskontrollen, Aushagerungen und 

Auslichtungen, die Errichtung eines Pufterstreifens zum Acker, das Belassen 

einer umgestürzten Alteiche und die Pflanzung von Ersatzbaumen vorgese­

hen (vgl. PFB Seite 47 ft.). Durch die Auflage 3.3.2.1 wird auch sichergestellt, 

dass die Inbetriebnahme der Umfahrung erst zwei Jahre nach Fertigstellung 

der KoharenzsicherungsmaBnahmen erfolgt, somit ein austeichender Vorlauf 

besteht, um die Wirksamkeit der Mal1nahmen zu gewahrleisten. 

Der Klager moniert insoweit, dass hinsichtlich des Hirschkafers keine belast­

baren Erkenntnisse vorliegen, sodass sich der Koharenzausgleich auf Spe­

kulationen stütze und auch zeitlich nicht wirksam sei. Hierzu ist festzustellen, 

dass nach der Rechtsprechung KoharenzsicherungsmaBnahmen zwar im 

zeitlichen Zusammenhang mit der Gebietsbeeintrachtigung stehen müssen, 

es aber hinnehmbar ist, wenn die Koharenzsicherungsmal1nahmen rechtzei­

tig bis zur Vollendung des Vorhabens ergriften werden, die Funktionseinbu­

Ben hingegen erst auf langere Sicht wettgemacht werden (vgl. BVe rwG , Urt. 

v. 12.3.2008, a.a.O.; v. 17.1.2007, a.a.O.). lm Obrigen wird - wie bereits dar­

gelegt - durch die Auflage 3.3.2.1 des Planfeststellungsbeschlusses ein zeit­

licher Vorlauf gewahrleistet. Bedenken bestehen daher insoweit nicht. 
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Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Koharenzsicherungsmal1nahmen des­

wegen nicht wirksam sind, weil belastbare Daten zur Hirschkaferpopulation 

nicht vorliegen, da diese nach Angaben des Beklagten mit vertretbarem Auf­

wand nicht erhoben werden konnten. Eine erhebliche Beeintrachtigung der 

Hirschkaferpopulation in einem FFH-Gebiet bzw. der Austauschbeziehungen 

zwischen FFH-Gebieten oder -Gebietsteilen kann, wie bereits dargelegt, nur 

zwischen den Gebieten 7933-371.02 und 7933-371.03 vorliegen. Beeintrach­

tigungen aul1erhalb von FFH-Gebieten bzw. aul1erhalb von Austauschbezie­

hungen zwischen FFH-Gebieten und -Gebietsteilen sind dagegen nicht Ge­

genstand des FFH-Gebietsschutzes (5.0. 11.3.1 cl. Für den relevanten Be­

reich hat der Beklagte aber dieoben genannten Koharenzsicherungsmal1-

nahmen vorgesehen, 50 dass es unschadlich ist, wenn keine naheren Daten 

vorliegen. Der Beklagte ist insoweit zulassigerweise (vgl. BVerwG, Urt. v. 

14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.) yom 

"worst case", d.h. von Vorkommen des Hirschkafers beiderseits der Trasse 

ausgegangen. lm Obrigen sind selbst laut der yom Klager in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Karte zu Hirschkaferfunden innerhalb der genann­

ten FFH-Gebiete keine Tiere entdeckt worden. 

Nach Auskunft der Hôheren Naturschutzbehôrde in der mündlichen Verhand­

lung sind die vorgesehenen Mal1nahmen und deren Standorte auch zur Ko­

harenzsicherung geeignet. Die Behôrde hat insoweit mit Rücksicht auf den 

prognostischen Charakter der Eignungsbeurteilung von Koharenzsiche­

rungsmal1nahmen eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative, 

weshalb das Gericht auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschrankt ist 

(BVerwG, Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.). Anhaltspunkte dafür, dass die von der 

fachlich beratenen Planfeststellungsbehôrde vertretene Auffassung hinsicht-
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lich der Eignung der angeordneten MaBnahmen nicht vertretbar ist, liegen 

nicht vor. Dies gilt umso mehr, ais - wie auch der Klager in der mündlichen 

Verhandlung eingeraumt hat - der Zusammenhang der beiden Gebietsteile 

7933-371.02 und 7933-371.03 aufgrund der bestehenden Staatsstra~e wo­

môglich schon durchbrochen ist. 

4. Auch hinsichtlich der durchgeführten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

bestehen keine rechtlichen Bedenken. Insbesondere ist die Bestandserfassung 

nach Auffassung des Gerichts ausreichend (4.1), die Verbotstatbestande wurden 

zutreffend beurteilt (4.2) und auch die Ausnahmeprüfung ist rechtmaBig (4.3). 

4.1 Vom Klager wurde gerügt, dass Untersuchungen zu Eremit und Heldbock 

(a), Amphibien (b), Zauneidechse (c), Vôgel (d), Schmetterling (e) und Fle­

dermausen (f) fehlen bzw. unzureichend sind. 

Auch für die Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Bestandsaufnahme 

der im Trassenbereich vorhandenen Arten, die in den Anwendungsbereich 

der Verbote (§ 42 BNatSchG a.F.) fallen, und ihrer Lebensweisen erforder­

lich. Es werden Daten benôtigt, aus denen sich Haufigkeit und Verteilung der 

geschützten Arten sowie deren Lebensstatten entnehmen lassen. Diese Da­

ten müssen die Behôrde in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraus­

setzungen der Verbotstatbestande zu überprüfen. Die Untersuchung hangt 

von den naturraumlichen Gegebenheiten im Einzelfall sowie der Art und 

Ausgestaltung des Vorhabens ab, wobei allerdings insoweit keine Pflicht zu 

einem lückenlosen Arteninventar besteht. Erforderlich aber auch ausreichend 

ist eine am Ma~stab praktischer Vernunft ausgerichtete Prüfung. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass Bestandsaufnahmen vor art immer nur eine 
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Momentaufnahme darstellen und den "wahren" Bestand nie vollstandig ab­

bilden kônnen. Da die Bestandserfassung auf ôkologische Bewertungen an­

gewiesen ist, steht der Planfeststellungsbehôrde insoweit eine naturschutz­

fachliche Einschatzungsprarogative zu, 50 dass von Seiten des Gerichts nur 

eine Vertretbarkeitsprüfung erfolgen kann (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, 

a.a.O.; BVerwG, Urteile v. 12.8.2009, a.a.O.; v. 18.3.2009, a.a.O.; v. 

9.7.2008, a.a.O.; v. 13.3.2008, a.a.O.; v. 12.4.2005,9 VR 41/04, NVwZ 2005, 

943; v. 9.6.2004, a.a.O.). 

a) Hinsichtlich der Untersuchungen zu Eremit und Heldbock wird auf die obigen 

Ausführungen (11.3.2 a) Bezug genommen. Danach ist von ausreichenden 

Untersuchungen auszugehen, zumal' der Klager nicht hinreichend konkret 

dargelegt hat, inwieweit Hinweise auf Vorkommen bestehen bzw. welche Un­

tersuchungen im Einzelnen noch erforderlich waren. Nach der Rechtspre­

chung hatte er aber Angaben machen müssen, welches Schutzgut betroften 

ist und welche Beeintrachtigungen drohen sowie die raumliche Zuordnung 

eines Artenvorkommens oder einer Beeintrachtigung spezifizieren müssen 

(BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.). Konkrete Angaben zu den Populatio­

nen, deren Grôl1e und Lokalisierung wurden aber weder im Einwendungs­

schreiben vom 6. August 2009 oder in den Klageschriftsatzen noch in der 

mündlichen Verhandlung gemacht. 

b) Der Klager macht weiter geltend, dass nicht nachvollziehbar sei, warum die 

Untersuchung der Wanderbewegungen der Amphibien auf den nôrdlichen 

Trassenabschnitt beschrankt wurde. Der Planfeststellungsbeschluss führt 

hierzu nachvollziehbar aus, dass die Untersuchungen der Erfassung von 

Wanderbewegungen zwischen bekannten Laichgewassern und môglichen 

Landlebensraumen über den Verlauf der Plantrasse hinweg dienten. Eine 
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solche Situation ist nur im Nordteil gegeben. Es erscheint nicht verhaltnis­

ma~ig, weithin gewasserlose Abschnitte einer doch sehr aufwandigen Zau­

nung zu unterziehen, um die dort sicher ebenfalls vereinzelt vorkommenden 

Querungen migrierender Lurche zu dokumentieren (Seite 136). lm Übrigen 

enthalt auch die vom Klager in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Karte 

zu den Amphibienwanderwegen derartige Wanderungen nur im nôrdlichen 

Bereich. 

Das Vorbringen des Klagers, dass die Gelbbauchunke haufiger vorkomme 

ais in den Untersuchungen festgestellt, wurde nicht naher substantiiert, ob­

wohl dies, wie bereits ausgeführt (oben a), nach der Rechtsprechung erfor­

derlich gewesen ware. 

c) Nachdem der Klager auf Vorkommen von Zauneidechsen hingewiesen hatte, 

wurde die Auflage 3.3.3.6 in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen. 

Danach hat das Staatliche Bauamt Weilheim vor Baubeginn môglichst im 

Frühjahr entiang der Trasse potenziell für die Zauneidechse geeignete Struk­

turen zu untersuchen, eventuelle Konfliktbereiche zu identifizieren und - falls 

erforderlich - für die Zauneidechse geeignete Strukturen in Abstimmung mit 

der Unteren Naturschutzbehôrde innerhalb der bereits im landespflegeri­

schen Begleitplan vorgesehenen Ma~nahmeflachen zu schaffen. Dies ist 

nach Auffassung des Gerichts ausreichend, da nach der Rechtsprechung 

bisher nicht erkannten Beeintrachtigungen durch erganzend angeordnete 

Vermeidungs- und Kompensationsmal1nahmen begegnet werden kann 

(BVerwG, Urt. v. 12.4.2005, a.a.O.). 

d) Hinsichtlich der Vogelarten wurde 1998 eine Übersichtskartierung mit zwei 

Begehungen gefertigt, 1999 und 2000 erfolgten Nachuntersuchungen und 



M 2 K 10.1262 - 39-

2005 eine weitere avifaunistische Bestandsaufnahme mit vier Kartierungs­

gangen. ludem wurden zahlreiche Unterlagen ausgewertet. Dies ist nach 

der oben genannten Rechtsprechung ausreichend. Insbesondere greift auch 

der Einwand des Klagers nicht, es seien nur die lahlen aus Bayern umge­

rechnet worden, da zum einen - wie dargelegt - Untersuchungen vor Ort 

stattfanden, zum anderen teilweise zusatzlich erfolgte Umrechnungen mit Si­

cherheitszuschlagen versehen wurden, somit vom "worst case" ausgegan­

gen wurde (vgl. Unterlage 8.7), was grundsatzlich zulassig ist (BVerwG, Urt. 

v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. vom 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 12.4.2005, a.a.O.). 

lu den vom Klager gerügten nicht untersuchten Vogelarten Wendehals, Ha­

bicht, Sperber, Baumfalke, Wanderfalke, Waldohreule, Waldkauz, Rauhful3,­

kauz, Uhu, Steinkauz und Grauspecht lagen dem Beklagten bisher trotz der 

zahlreichen Untersuchungen keine konkreten Hinweise vor (vgl. PFB Seite 

139). lwar hat der Klager in der mündlichen Verhandlung eine Karte vorge­

legt, aus denen entnommen werden kann, dass zumindest bezüglich Grau­

specht, Habicht und Wendehals in der Nahe der geplanten Trasse Brutplatze 

vorgefunden wurden. Diese neuen Erkenntnisse sind aber für die rechtliche 

Beurteilung des Planfeststellungsbeschlusses vom 15. Februar 2010 irrele­

vant, da mal3,geblicher leitpunkt der Erlass des Planfeststellungsbeschlus­

ses ist (siehe oben 11.3.1 cl. Bisher hatte der Klager dagegen die Vogelarten 

nicht raumlich zugeordnet und keine Angaben zu Grôl3,e und Lokalisierung 

der Populationen gemacht, was nach der Rechtsprechung jedoch erforderlich 

gewesen ware (s.o. a). 

e) Auch hinsichtlich der Schmetterlinge fehlt es an einer dementsprechenden 

substantiierten Darlegung seitens des Klagers. 
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f) Bezüglich der Fledermausarten wurden eine akustische Erfassung, eine 

Hëhlenbaumkartierung sowie vier KartierungsgMge zwischen Juni und Au­

gust durchgeführt. Des Weiteren wurden Sekundardaten herangezogen. 

Netzfange wurden dagegen nicht durchgeführt, da diese das Nichtvorkom­

men einer Art nicht beweisen kënnten und ein 50 hoher Aufwand für einen 50 

unsicheren Erkenntnisgewinn abgelehnt wurde (vgl. PFB Seite 132). Dies ist 

nach Auffassung des Gerichts nicht zu beanstanden, da auch nach der 

Rechtsprechung Detektorerfassungen geeignete Untersuchungsmal1nahmen 

sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.3.2009, a.a.O.). Damit ist davon auszugehen, 

dass die Untersuchungen im Sinne der oben genannten Rechtsprechung 

ausreichend waren. Insbesondere ist es auch unschadlich, dass die Grol1e 

Bartfledermaus nicht gesondert untersucht wurde, da deren Vorkommen un­

terstellt wurde (vgl. PFB Seiten 107 und 132) und dementsprechend 

Schutzmar..nahmen mit entsprechendem Vorlauf auch für diese Art angeord­

net wurden (vgl. Auflage 3.3.3.3 sowie BVerwG, Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.). 

Auch der Einwand des Klagers, die Untersuchungen hatten im Frühjahr und 

Herbst stattfinden sollen, da dies die Hauptaktivitatszeit der Fledermause 

darstelle, führt zu keinem anderen Ergebnis. Laut Angaben des Beklagten 

fanden die Untersuchungen von Juni bis August statt, da dies die Wochen­

stubenzeit der Fledermause darstelle. Der Planfeststellungsbehërde kommt 

hinsichtlich der Bestandserfassung - wie bereits ausgeführt - eine natur­

schutzfachliche Einschatzungsprarogative zu, sodass gerichtlicherseits nur 

überprüft werden kann, ob die Untersuchungen nachvollziehbar und vertret­

bar sind, insbesondere auf einem Bewertungsverfahren beruhen, das kein 

unzulangliches oder ungeeignetes Mittel darstellt, um den gesetzlichen An­

forderungen gerecht zu werden. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersicht­

lich, dass es nicht zumindest vertretbar ist, die Untersuchungen wahrend der 
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Wochenstubenzeit vorzunehmen, bei der naturgemal1 ebenfalls zahlreiche 

Aktivitaten und Lautmeldungen zu erwarten sind. 

4.2 Auch die Verbotstatbestande wurden vom Beklagten zutreffend beurteilt. 

Gemal1 § 42 Abs. 1 BNatSchG a.F. ist es insbesondere verboten, wild le­

benden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan­

gen, zu verletzen oder zu tcHen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstôren (1.), wild lebende Tiere der 

streng geschützten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei­

ten erheblich zu stôren (2.) und Fortpflanzungs- oder Ruhestatlen der wild 

lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh­

men, zu beschadigen oder zu zerstôren (3.). 

Der Klager rügt hierzu insbesondere, dass die Beurteilung der Verbotstatbe­

stande insoweit fehlerhaft sei, ais es europarechtswidrig sei, Kompensations­

und CEF-Mal1nahmen bei der Prüfung der Verbotstatbestande einzubezie­

hen (a), dass bezüglich der Fledermause die Tôtungsgefahr aufgrund Kollisi­

onen unterschatzt werde (b), beim Grauspecht die Zerschneidungswirkung 

unterbewertet sei und bei Wiesen- bzw. Kornweihe verkehrsbedingte Verlus­

te nicht auszuschliel1en seien (c). Zudem ware ein Abzaunen und Abfangen 

des Kammmoichs wahrend der Bauphase illusorisch und hinsichtlich des 

Springfrosches seien die vorgesehenen Vermeidungsmal1nahmen ungenü­

gend (d). 

a) Nach der Rechtsprechung dürfen Kompensations- und Vermeidungs- bzw. 

Minderungsmal1nahmen auch schon bei der Prüfung der Verbotstatbestande 

berücksichtigt werden (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVe rwG , Urt. 
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v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.; Urt. 

v. 18.3.2009, a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 

12.3.2008, a.a.O). lm Obrigen sieht § 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG mitllerwei­

le ausdrücklich vor, dass vorgezogene Ausgleichsmal1nahmen insoweit be­

achtlich sind. Dass das Bundesnaturschutzgesetz europarechtskonform ist, 

hat das Bundesverwaltungsgericht explizit festgestellt (Urteile v. 18.3.2009 

und 9.7.2008, jeweils a.a.O.). 

b) Es sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass das Tëtungsrisiko (vgl. 

§ 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG a.F.) bezüglich der Fledermause falsch beurteilt 

wurde. Zwerg-, Wasser- und Rauhautfledermaus, Kleine und Grol1e Bart­

Fledermaus sowie Kleiner Abendsegler sind ais Arten des Anhangs IV der 

FFH-RL gemal1 § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. b BNatSchG nicht nur besonders, 

sondern auch streng geschützl. Nach der Rechtsprechung ist das Tëtungs­

verbot jedoch nur erfüllt, wenn das Kollisionsrisiko durch das Vorhaben in ei­

ner für die betroffene Tierart signifikanten Weise erhëiht wird. Davon kann nur 

ausgegangen werden, sofern es sich um Tiere solcher Arten handelt, die auf­

grund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens ungewëihn­

lich stark von den Risiken des dadurch verursachten Stral1enverkehrs betrof­

fen sind und wenn sich diese besonderen Risiken durch die konkrete Aus­

gestaltung des Vorhabens einschliel1lich der geplanten Vermeidungs- oder 

Minderungsmal1nahmen nicht beherrschen lassen. Ein Vorhaben verstë[l,t 

demgegenüber nicht gegen das Tëtungsverbot, wenn es nach naturschutz­

fachlicher Einschatzung unterhalb der Gefahrenschwelle in einem Risikobe­

reich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden 

ist (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, 

a.a.O.; Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.; Urt. v. 18.3.2009, 
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a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, 

a.a.O). Von Letzterem ist hier auszugehen: 

Insbesondere durch die Auflage 3.3.3.3 wird sichergestellt, dass bezüglich 

der Fledermause kein signifikant erhôhtes Risiko im Sinne der oben genann­

ten Rechtsprechung besteht. Nach dieser Auflage sind die zum Schutz der 

Fledermause vorgesehenen Maf1nahmen mit einem ausreichenden zeitlichen 

Vorlauf durchzuführen, sodass sie zur Verkehrsfreigabe bereits voll wirksam 

sind. Bei diesen Maf1nahmen handelt es sich um die Sicherung von Allee­

baumen, die Pflanzung zusatzlicher Baume, trassenparallele Sperrpflanzun­

gen, sogenannte Hop-over-Baume und weitere GehÔlzpflanzungen. Da zu­

dem die Trasse teilweisein Einschnittslage geführt wird, kann nicht von ei­

nem signifikant erhôhten Kollisionsrisiko ausgegangen werden. Hinzu 

kommt, dass die Behôrde hinsichtlich der Frage, ob die Maf1nahmen zur Mi­

nimierung bzw. zum Ausgleich genügen, eine naturschutzfachliche Einschat­

zungsprarogative hat (BVerwG, Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.). 

Der Einwand des Klagers, die Anzahl der Fledermauskasten sei unzurei­

chend, ist unsubstantiiert. Es ist nicht erkennbar, warum fünf Kasten für den 

Kleinen Abendsegler und zehn für die Rauhautfledermaus im Hinblick auf die 

geringe Zahl der gerodeten Baume nicht ausreichen sollten. Auch der Ein­

wand, der Waldrand sei ais Ausgleichsmaf1nahme aufgrund der starken Fre­

quentierung durch Erholungssuchende nicht wirksam, erscheint nicht nach­

vollziehbar, wie z.B. die grof1e Fledermauspopulation im ebenfalls stark be­

suchten Englischen Garten in München zeigt. 

c) Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum allein die Tatsache, dass der Grau­

specht - der aufgrund der VRL gemaf1 § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. b Doppel-
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buchst. bb BNatSchG a.F. besonders und gemal1 Anlage 1 der Bundesar­

tenschutzverordnung i.V.m. § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. c BNatSchG streng 

geschützt ist - laut Angaben des Klagers grol1e Reviere braucht, zu einer er­

hôhten Zerschneidungswirkung führen sollte. Das Gegenargument des Be­

klagten, dass der Grauspecht sehr hoch fliegt (PFB Seite 140), so dass keine 

beachtliche Zerschneidungswirkung eintritt, wurde nicht substantiiert wider­

legt. 

Ebenso wenig wurden die Darlegungen des Beklagten, dass Verbotstatbe­

stande hinsichtlich Wiesen- und Kornweihe (aufgrund der VRL besonders 

geschützt) nicht vorliegen, Voieil insoweit in T rassennahe keine geeigneten 

Habitate existieren (PFB Seite 140 f.), hinreichend konkret bestritten. Auf die 

in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Karte kann es dabei nicht an­

kommen, da diese Vorlage erst nach Erlass des Planfeststellungsbeschlus­

ses erfolgte (s.o. Il.4.1 dl. 

d) Der Einwand des Klagers, das wahrend der Bauphase vorgesehene Abzau­

nen und Abfangen des Kammolchs (ais Art des Anhangs IV der FFHL streng 

geschützt) sei iIIusorisch und würde im Übrigen allenfalls eine Minimierungs-, 

aber keine Vermeidungsmal1nahme darstellen, greift nicht: Zum einen kôn­

nen na ch der Rechtsprechung auch Minderungsmal1nahmen Verbote ver­

hindern (s. oben a). Zum anderen weist der Beklagte in seinem Planfeststel­

lungsbeschluss vom 15. Februar 2010 (Seite 137) zu Recht darauf hin, dass 

auch der Nachweis dieser Art durch Abzaunen und Abfangen erfolgte, so­

dass davon auszugehen ist, dass mittels der gleichen Methode Artenverluste 

wahrend des Baus verhindert werden kônnen. lm Übrigen besteht hinsicht­

lich der Wirksamkeit derartiger Mal1nahmen eine naturschutzfachliche Ein-
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schatzungsprarogative (s.o.); dass die Beurteilung des Beklagten nicht ver­

tretbar ist, ist insoweit nicht ersichtlich. 

Der Klager tragt weiter vor, dass hinsichtlich des Springfrosches (Art des An­

hangs IV der FFH-RL) sogenannte Lungauer Leitsteine effektiver waren, 

dass die Gefahr bestonde, dass die Tunnel des Durchlasssystems unter 

Wasser stonden und er rügt, dass keine Angaben zur Wartung gemacht wür­

den. Diesen Argumenten kann das Gericht nicht folgen: Wie bereits oben 

(11.3.1 c) ausgeführt, ist von der Wirksamkeit des Amphibienleit- und -

durchlasssystems auszugehen. Insbesondere sind insoweit Einrichtungen 

"nach Art der Lungauer Leitsteine" vorgesehen (PFB Seite 137). Dass kon­

krete. Nachteile gegenüber den "Original"-Lungauer Leitsteinen bestehen, 

wurde vom Klager nicht substantiiert geltend gemacht. Es ist auch nicht er­

sichtlich, dass die Planfeststellungsbehôrde insoweit den Rahmen der natur­

schutzfachlichen Einschatzungsprarogative (vgl. oben 11.3.1 c) überschritten 

hat. lm Übrigen ist in den Auflagen 3.3.3.4, 3.3.3.5 sowie 7.1 eine Funktions­

und Akzeptanzkontrolle vorgesehen sowie der Vorbehalt der Anordnung wei­

terer Mal1nahmen. Aufgrund des Einbaus von Drainagen (vgl. PFB Seite 

137) ist auch keine Überschwemmungsgefahr gegeben (vgl. oben 11.3.1 cl. 

Hinsichtlich des vorgesehenen Ersatzlaichgewassers hat die Hôhere Natur­

schutzbehôrde in der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar, wie bereits 

geschildert (11.3.1. cl, ausgeführt, dass die hierfür vorgesehene Stelle geeig­

net ist. 

Soweit sich der Klager hinsichtlich des Artenschutzes auch auf den Hirschkafer 

beruft, ist festzuhalten, dass dieser keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ist. Ais Mitglied der Familie der Schrôter ist der Hirschkafer zwar eine beson­

ders geschützte Art na ch § 1 Satz 1 der Bundesartenschutzverordnung (vgl. 
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Anlage 1). Gemal1 §10Abs.2Nr.10BuchstabecBNatSchGa.F.LV.m. § 52 

Abs. 1 BNatSchG a.F. ist diese Art damitauch besonders geschützt im Sin ne 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Ein Verbotstatbestand gemal1 § 42 

BNatSchG a.F. ist dennoch - unabhangig vom Vorkommen des Hirschkafers im 

Trassenbereich - zu verneinen, da es sich bei dem Stral1enbauvorhaben um ei­

nen nach § 19 BNatSchG a.F. zulassigen Eingriff handelt, sodass gemal1 § 42 

Abs. 5 Satz 5 BNatSchG a.F. ein Verstol1 gegen die Zugriffsverbote des § 42 

Abs. 1 BNatSchG a.F., die hier allein in Frage kommen, nicht vorliegt. 

4.3 Der Beklagte hat für die Arten Laubfrosch, Goldammer, Mausebussard und 

Waldohreule das Vorliegen des Verbotstatbestandes des § 42 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG a.F. bejaht und in rechtlich zulassiger Weise eine Ausnahme nach 

§ 43 Abs. 8 BNatSchG a.F. erteilt. Nach dieser Vorschrift kann die zustandi-

. ge Behôrde von den Verboten des § 42 BNatSchG a.F. im Einzelfall im Inte­

resse der Gesundheit des Menschen, der ôffentlichen Sicherheit, einschliel1-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevôlkerung, oder der 

mal1geblich günstigen Auswirkung auf die Umwelt oder aus anderen zwin­

genden Gründen des überwiegenden ôffentlichen Interesses einschliel!.lich 

! solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art Ausnahmen zulassen, wenn zumut­

bare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der 

Population einer Art nicht verschlechtert. Eine Ausnahme ist dabei auch 

môglich, wenn der Erhaltungszustand der betreffenden Art gegenwartig un­

günstig ist, solange dieser ungünstige Erhaltungszustand nicht verschlechtert 

oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht behin­

dert wird; "aul1ergewôhnliche Umstânde" müssen darüber hinaus nicht vor­

liegen (BVerwG, Beschl. v. 17.4.2010,9 B 5/10, NVwZ 2010,1221). 
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Ein zwingender Grund des überwiegenden ëffentlichen Interesse liegt hier 

vor und zumutbare Alternativen sind nicht gegeben (s.o. 11.3.2 cl. Zudem ist 

auch davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der Populationen nicht 

verschlechtert wird: Der Klager macht insoweit zum einen geltend, dass der 

Beklagte bei der Prüfung des gesicherten Erhaltungszustands zu Unrecht 

nicht auf die jeweilige lokale Population abgestellt habe. Dieser Einwand geht 

fehl, da das Tatbestandsmerkmal des gesicherten Erhaltungszustands nicht 

den Schutz jeder lokalen Population voraussetzt, sondern eine gebietsbezo­

gene Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat, für die der Behërde eine natur­

schutzfachliche Einschatzungsprarogative eingeraumt ist. Ein gesicherter Er­

haltungszustand ist danach auch dann gegeben, wenn die Population ais sol­

che in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinaus­

reicht, ais lebensfahiges Element erhalten bleibt (vgl. BVerwG, Urt. v. 

9.6.2010, a.a.O.; Beschl. v. 17.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt. 

v. 21.6.2006, 9 A 28/05, NVwZ 2006, 1161). An diese Rechtsprechung hat 

si ch der Beklagte bei der Ausnahmeprüfung gehalten. 

Zum anderen beruft sich der Klager darauf, hinsichtlich des Laubfrosches sei 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustands nicht auszuschlieBen, da das 

Funktionieren der Amphibienleiteinrichtung zweifelhaft sei. Insoweit kann auf 

die obigen Ausführungen zum Amphibienleit- und -durchlasssystem Bezug 

genommen werden (s.o. 11.3.1 cl. lm Obrigen hat die Behërde auch hinsicht­

lich des Erhaltungszustands der Art eine derartige Einschatzungsprarogative 

(s.o.). Nach Auffassung des Gerichts ist auch die diesbezügliche Einschat­

zung des Beklagten zumindest vertretbar. 
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5. Der Planfeststellungsbeschluss verstëBt auch nicht gegen sonstiges Natur­

sch utzrecht: 

Vom Klager wird insoweit im Wesentlichen vorgebracht, dass die Erfassungstiefe 

beim landespflegerischen Begleitplan unzureichend sei sowie die hohe Bedeu­

tung der Altbaumbestande, die Larmbelastung und die Zerstërl1ng des Erho­

lungswertes nicht entsprechend gewürdigt seien. Der Beklagte hat sich im Plan­

feststellungsbeschluss mit diesen Aspekten entgegen der Auftassung des Kla­

gers sehr ausführlich auseinander gesetzt (zur Erfassungstiefe Seite 148 ft.; zu 

den Altbaumbestanden Seite 146, 151 ft., 163; zur Larmbelastung Seite 151, 

zum Erholungswert Seite 165) und insbesondere zur Larmproblematik finden 

sich auch in den Unterlagen (8.7, Seite 27 ft.; 8.5, Anhang 2; 8.1, Seite 131 ft.) 

zahlreiche Ausführungen. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung ein­

geraumt, dass es mittlerweile neuere Erkenntnisse des Bundesverkehrsministe­

riums zur Larmempfindlichkeit von Vëgeln gibt, diese kamen jedoch erst nach Er­

lass des Planfeststellungsbeschlusses ais maBgeblichem Zeitpunkt (5.0. 11.3.1 c) 

heraus. Nach Auftassung des Gerichts sind diese Ausführungen ausreichend 

und nicht zu beanstanden. 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuwei­

sen. Die Entscheidung über die vorlaufige Volistreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, 

§§ 708 ft. ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Nach §§ 124, 124 a Abs. 4 VwGO kOnnen die Beteiligten die Zulassung der Berufung gegen dieses 
Urteil innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bayerischen Verwaltungsgericht MOnchen, 

Hausanschrift: BayerstraBe 30, 80335 MOnchen, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 MOnchen 

schriftlich beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag sollen 
vier Abschriften beigefügt werden. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dleses Urteils sind die GrOnde darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen Ist. Die Begründung ist bei dem Bayerischen Verwaltungs­
gerichtshof, 

Hausanschrift ln MOnchen: LudwigstraBe 23, 80539 MOnchen, oder 
Postanschrift ln MOnchen: Postfach 34 01 48, 80098 MOnchen 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

einzureichen, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden isl. 

Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mOssen sich die Beteiligten, aur..er im Prozesskostenhil­
feverfahren, durch Prozessbevollm8chtigte vertreten lassen. Dies gilt au ch fOr Prozesshandlungen, 
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Ais Prozessbe­
vollmachtigte zugelassen sind ne ben Rechtsanwalten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genann­
ten Rechtslehrern mit Befahigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Satze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 
3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen. 

Dr. Eidam Bauer Gründel 
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Beschlu .. : 

Der Sireitwert wird auf EUR 15 . .000 feslgesetzl 
(§ 52 Abs. 1 Gerichlskoslengesetz -GKG- i.V.m. 
Nrn. 34.2 und 2.2.2. des Sireitwertkalalogs). 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss slehl den Beleiliglen die Beschwerde an den Bayerischen Verwallungsge­
richlshof ZU, wenn derWert des Beschwerdegegenslandes EUR200,- übersleigl oder die Beschwer­
de zugelassen wurde. Die BeschwerdeiSI innerhalb lion sechsMonaten, nachdem die Enlscheidung 
in der Hauplsache Rechlskraft erlangl oder das Verfahren sich anderweilig erledigl hal, beim Bayerl­
schen Verwaltungsgerlcht MOnchen, 

H;lusanschrlft: Bayer&tra68 30, 80335 MOnchen, oder 
Poatanschrift: Péis~ai:h 20 0543, 80005 Mlfilchen 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamlen der Geschaftsslelle einzulegen. 

Isi der Sireitwert spaler ais einen Monal vor Ablauf dieser Frisl feslgesetzl worden, kann die Be­
schwerde auch noch innerhalb eines Monals nach Zuslellung oder formloser Mitteilung des Feslsel­
zungsbeschlusses eingelegl werden. 

Der Beschwerdeschrift eines Beleiliglen sollen Abschriften fOr die Obrigen Beleiliglen beigefügl wer­
den. 

Dr. Eidam 

Für den Gleichlaut der 
München, 11. Mflrz 

Ais Urkundsbeamtin der Gè~,~ 
Bayerischen \/,,'''''''' 

Osfw~," 

Gründel 

Urschrift 


